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Anlage . ) Liegt nach dem Ergebnis der Vorlage die Be⸗

fürchtung einer ſolchen Störung vor , ſo hat das Bezirksamt
unter Anhörung des Unternehmers und der Beſitzer der be —

teiligten Anſtalten , ſowie unter Vernehmung der zuſtändigen
techniſchen Behörde oder ſonſt geeigneter Sachverſtändiger
vorbereitende Erhebungen über die obwaltenden tatſächlichen
Verhältniſſe zu machen , und ſofern nicht nach dem Ergebnis
der letzteren von vornherein die befürchteten Störungen als

ausgeſchloſſen erſcheinen oder der Unternehmer auf die Er⸗

richtung der Anlage verzichtet , eine Entſcheidung des Bezirks⸗
rats als Verwaltungsbehörde darüber herbeizuführen , ob

gemäß § 27 der Gewerbeordnung die Ausübung des Ge⸗
werbes an der gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder
nur unter Bedingungen zu geſtatten ſei .

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Vorbereitung und

Erlaſſung der Entſchließung und beim Rekurſe ſind die Be⸗

ſtimmungen der §s 18 bis 21 dieſer Verordnung ſinngemäß
anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor

Erlaſſung der bezirksrätlichen Entſcheidung den Betrieb einer

geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs
ganz oder teilweiſe vorläufig einſtellen .

J) Privatkranken⸗ , Irren - , Entbindungsanſtalten ,
Wirtſchaften und Singſpielhallen .

5
1. Reichsgewerbeordnung .

§ 30 . Unternehmer von Privat⸗Kranken⸗ , Privat⸗Ent⸗
bindungs⸗ und Privat⸗Irrenanſtalten bedürfen einer Kon⸗

zeſſion der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion
iſt nur dann zu verſagen :

à) wenn Tatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder

Verwaltung der Anſtalt dartun ;

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzureichenden
Beſchreibungen und Plänen die baulichen und die

ſonſtigen techniſchen Einrichtungen der Anſtalt den
17 *
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geſundheitspolizeilichen Anforderungen nicht ent —
ſprechen ; )

e) wenn die Anſtalt nur in einem Teile eines auch von
anderen Perſonen bewohnten Gebäudes untergebracht
werden ſoll und durch ihren Betrieb für die Mit⸗
bewohner dieſes Gebäudes erhebliche Nachteile oder
Gefahren hervorrufen kann ;

d) wenn die Anſtalt zur Aufnahme von Perſonen mit an⸗
ſteckenden Krankheiten oder von Geiſteskranken be⸗
ſtimmt iſt und durch ihre örtliche Lage für die Beſitzer
oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke erhebliche
Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann .

Vor Erteilung der Konzeſſion ſind über die Fragen zu
c und d die Ortspolizei⸗ und die Gemeindebehörden zu hören .

Hebammen bedürfen eines Prüfungszeugniſſes der nach
den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde .

§ 33 . Wer Gaſtwirtſchaft , Schankwirtſchaft oder Klein⸗
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will , bedarf
dazu der Erlaubnis .

Dieſe Erlaubnis iſt nur dann zu verſagen :
1. wenn gegen den Nachſuchenden Tatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe
zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spiels ,
der Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte Lokal
wegen ſeiner Beſchaffenheit oder Lage den polizeilichen
Anforderungen nicht genügt . ?)

) Die Konzeſſion erteilt der Bezirksrat ; der Genehmigungs⸗
antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen .

) Die Konzeſſion erteilt der Bezirksrat ; das Geſuch iſt beim
Gemeinde⸗ ( Stadt⸗rat der Gemeinde , wo das Geſchäft betrieben wer⸗
den ſoll , einzureichen . Pläne ſind nur beizulegen , wenn das Lokal
bisher nicht für Wirtſchaftszwecke benutzt wurde , oder weſentliche
Veränderungen erleiden ſoll ( 88 42 u. f. der Vollzugsverordnung zur
Gewerbeordnung, Geſ. ⸗ und VO Bl. 1883 S. 357) . Allgemeine Vor⸗
ſchriften über die Einrichtungen beſtehen nicht ; doch ſind für eine
Reihe von Amtsbezirken , namentlich unter Beachtung der geſund⸗
heitlichen Intereſſen , vom Bezirksrat in Form von allgemeinen
Normativen die Mindeſtanforderungen feſtgeſtellt worden , welche
hinſichtlich der Größe , Höhe , Ventilation der Wirtſchaftszimmer , der
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Die Landesregierungen ſind befugt , außerdem zu be —

ſtimmen , daß
a) die Erlaubnis zum Ausſchänken von Branntwein oder

zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus all⸗

gemein ,
b) die Erlaubnis zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft oder

zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen , nicht
unter à fallenden , geiſtigen Getränken in Ortſchaften
mit weniger als 15000 Einwohnern , ſowie in ſolchen
Ortſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für
welche dies durch Ortsſtatut (§ 142 ) feſtgeſetzt wird ,

von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig
ſein ſolle .

Vor Erteilung der Erlaubnis iſt die Ortspolizei - und die

Gemeindebehörde gutachtlich zu hören .
Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auf Vereine ,

welche den gemeinſchaftlichen Einkauf von Lebens - und Wirt⸗

ſchaftsbedürfniſſen im Großen und deren Abſatz im Kleinen

zum ausſchließlichen oder hauptſächlichen Zwecke haben , ein⸗

ſchließlich der bereits beſtehenden , auch dann Anwendung ,
wenn der Betrieb auf den Kreis der Mitglieder beſchränkt iſt .

Die Landesregierungen können anordnen , daß die vor —

ſtehenden Beſtimmungen , mit Ausnahme derjenigen im Abſ . 3
unter b, auch auf andere Vereine , einſchließlich der bereits

beſtehenden , ſelbſt dann Anwendung finden , wenn der Be —
trieb auf den Kreis der Mitglieder beſchränkt iſt .

Anmerkung . Bei Errichtung neuer gewerblicher Küchenan⸗
lagen , ſowie bei dem Umbau und der Erweiterung beſtehender An—
lagen iſt nach Erlaß Großh . Miniſteriums des Innern vom 4. Juli
1901 Nr. 21436 auf die Beachtung folgender Punkte hinzuwirken :

1. Die Küchenräume ſollen gegen Räume , welche anderen Zwecken
dienen , tunlichſt durch abſchließbare Türen getrennt ſein ;

2. die Küchenräume ſollen tunlichſt eine Höhe von 3 m, Neben⸗
räume zur Aufbewahrung der Eßwaren tullichſt eine ſolche
von mindeſtens 2,70 m haben ;

Lichtfläche der Fenſter , der Einrichtung der Aborte , der Treppen , des
Hofraums zu ſtellen ſind . Das Miniſterium hat hierwegen auf das
unter 3 abgedruckte Zirkular des preußiſchen Miniſters des Innern
vom 26. Auguſt 1886 hingewieſen . Vgl. auch 88 46, 71 und 109 Abſ . 2
Ziff . 29 der Landesbauordnung .
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3. Küchenräume ſollen mit Fenſtern verſchließbar ſein , welche
nach Zahl und Größe ausreichen , um für alle Arbeitsſtellen
bei Tage ohne künſtliche Beleuchtung hinreichendes Licht zu
gewähren . Die Fenſter ſollen ſo eingerichtet ſein , daß ſie
einen ausreichenden Luftwechſel und bei Feuersgefahr eine
Rettung der Arbeiter ermöglichen ;

4. die Küchenräume ſollen einen feſten , ebenen und dichten Fuß⸗
boden , die Wände und Decken einen guten Anſtrich von Farbe
haben , welcher mindeſtens alle 2 Jahre zu erneuern iſt ;

5. die Zahl der in einem Küchenraum beſchäftigten Perſonen ſoll
ſo berechnet werden , daß auf jede Perſon mindeſtens 10 ebm
Luft entfallen ; N6. die Temperatur in den Küchenräumen ſoll 35 0 nicht über⸗
ſteigen . In jedem Raum iſt ein Thermometer anzubringen ;

7. in den Küchenräumen ſollen Sitzgelegenheiten für die dort
Beſchäftigten vorhanden ſein ;

8. in jedem Küchenraum iſt ein mit Waſſer gefüllter Spucknapf
aufzuſtellen , welcher täglich gereinigt werden muß ;

9. ſämtliche Küchenräume ſollen täglich mindeſtens eine halbe
Stunde lang gelüftet , der Fußboden täglich gereinigt werden ;

10. in der Nähe der Arbeitsräume ſoll ein für die Zahl der be⸗
ſchäftigten Arbeiter ausreichend großer Ankleide - und Waſch⸗
raum eingerichtet werden . Dieſer Raum ſoll von den Arbeits⸗
räumen aus zugfrei erreicht und im Winter geheizt werden
können . In dem Raum ſind Waſſer , Seife und Handtücher
bereit zu halten , auch ſind dort Kleiderhaken anzubringen ;

11. die Bedürfnisanſtalten ſollen nicht in direkter Verbindungmit den Arbeitsräumen ſtehen , müſſen aber ſo belegen ſein , daß
ſie ohne Verletzung des Anſtands und ohne Schaden für die
Geſundheit zu erreichen ſind .

§ 33 a. Wer gewerbsmäßig Singſpiele , Geſangs⸗ und
deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen oder
theatraliſche Vorſtellungen , ohne daß ein höheres Intereſſe
der Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet , in ſeinen Wirt⸗
ſchafts⸗ oder ſonſtigen Räumen öffentlich veranſtalten oder
zu deren öffentlicher Veranſtaltung ſeine Räume benutzen
laſſen will, bedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes der Er —
laubnis ohne Rückſicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubnis
zum Betriebe des Gewerbes als Schauſpielunternehmer .

Die Erlaubnis iſt nur dann zu verſagen :
1. wenn gegen den Nachſuchenden Tatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſichtigten
Veranſtaltungen den Geſetzen oder guten Sitten zu⸗
widerlaufen werden ;
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2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte Lokal

wegen ſeiner Beſchaffenheit oder Lage den polizeilichen
Anforderungen nicht genügt ;

3. wenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezirks ent⸗

ſprechenden Anzahl von Perſonen die Erlaubnis bereits
erteilt iſt .

Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die
Erlaubnis zurückgenommen und Perſonen , welche vor dem

Inkrafttreten dieſes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen
haben , derſelbe unterſagt werden .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 15 . Juni 1898 , Anlage , Bau und Einrichtung
von öffentlichen und Privat⸗Kranken⸗ , Entbin⸗

dungs⸗ und Irren⸗Anſtalten betreffend .
( Geſ. ⸗ und VOBl . S. 343. )

Nach Anhörung des Landesgeſundheitsrats werden

anmit für die Anlage , den Bau und die Einrichtung von

öffentlichen und Privat⸗Kranken⸗ , Entbindungs⸗ und Irren⸗

Anſtalten nachſtehende Vorſchriften erlaſſen :

1

§ 1. Die Lage einer Krankenanſtalt muß eine möglichſt
freie , ruhige , geſunde ſein und reichlich Luft und Licht dar⸗

bieten . Die Anſtalt ſoll ſich nicht zu nahe bei anderen und

namentlich nicht zwiſchen überragenden Häuſern befinden ,
nicht in einer engen , unruhigen Straße liegen und hinlänglich
entfernt von Betrieben ſein , welche geeignet ſind , den Zweck
der Anſtalt zu beeinträchtigen .

Der Unter⸗ ( Bau⸗) Grund muß trocken ſein .
§ 2. Für vollſtändigen Ablauf des Abwaſſers muß

hinlänglich Vorſorge getroffen ſein .
§ 3. Stehendes Waſſer darf nicht in der Nähe der

Anſtalt vorhanden ſein .

) Das Genehmigungsverfahren iſt wie bei Wirtſchaftsgeſuchen ;
allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe der Geſundheit ,
Sicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu ſtellenden Anforderungen beſtehen
nicht . Vgl . jedoch S 71 der Landesbauordnung und Anmerkungen
hierzu .
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§ 4. Die Krankengebäude ſollen unterkellert ſein . Der
Boden des Kellers muß über den höchſten bekannten Grund⸗

waſſerſtand zu liegen kommen . Iſt dies ausnahmsweiſe
nicht möglich , ſo muß der Keller gegen das Eindringen des

Grundwaſſers hinreichend geſchützt ſein .
Räume , deren Fußboden unterhalb der äußeren Erd —

oberfläche liegen , dürfen nur im Notfalle und nur vorüber⸗

gehend mit Kranken belegt werden , wenn der Boden des

Untergeſchoſſes nicht tiefer als Im unter der äußeren Erd⸗

oberfläche liegt .
§ 5. Die Krankengebäude müſſen untereinander und

von den Gebäuden der Nachbarſchaft bei einander zuge⸗
kehrten Fenſtern mindeſtens 20 m Abſtand haben . Sonſt
genügt der Abſtand von 10 m.

§ 6. Vor den Fenſtern der Krankenzimmer muß min⸗

deſtens ein ſolcher Freiraum verbleiben , daß der Dachfirſt
gegenüberliegender Gebäude nicht über eine Luftlinie hinaus⸗
geht , welche von der Frontwand aus mit dem Boden des

Krankenzimmers einen Neigungswinkel von 30 Grad bildet .
Wenn die Fenſter der Krankenzimmer benachbarten ,

nicht zur Anſtalt gehörigen Grundſtücken gegenüberliegen ,
ſo ſind an der Grenze dieſer Grundſtücke Gebäude von der
größten , nach der örtlichen Bauordnung zuläſſigen Höhe auch
dann als vorhanden anzunehmen , wenn die Grenzen unbe⸗
baut oder nicht bis zur zuläſſigen Höhe bebaut ſind .

Für kleinere Anſtalten mit nicht mehr als 10 Betten
kann ein Neigungswinkel bis zu 45 Grad zugelaſſen werden .

§ 7. Die Gänge müſſen mindeſtens 1,80 m breit ſein .
Mittelgänge ſind nur in kleineren Krankenanſtalten und

nur unter der Bedingung zuläſſig , daß ſie reichliches Licht
unmittelbar von außen erhalten und gut lüftbar ſind .

§ 8 . Die Treppen ſollen feuerſicher und mindeſtens
1,30 m breit ſein ; die Stufen mindeſtens 28 em Auftritts⸗
breite und höchſtens 16 em Steigung haben .

Die Treppenhäuſer müſſen Luft und Licht unmittel bar
von außen erhalten .

§ 9. Die Krankenzimmer und alle von den Kranken
benützten Nebenräume , Flure , Gänge und Treppen müſſen
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mit möglichſt nahe an die Decke reichenden Fenſtern ver⸗

ſehen ſein .
§ 10 . Die Fenſter - (Licht⸗ Fläche in Krankenzimmern

ſoll mindeſtens 1,5 qm auf jedes Bett und die Höhe des

Krankenzimmers mindeſtens 3,5 m betragen .
§ 11 . Für jedes Bett ( Lagerſtelle ) iſt in Zimmern für

mehrere Kranke ein Luftraum von 35 ebm bei mindeſtens
7,5 qm Bodenfläche anzufordern . Bei kleineren Spitälern
kann auf 26 ebm herabgegangen werden . Bei Einzelzimmern
iſt für je ein Bett ein Luftraum von 45 ebm zu verlangen .

§ 12 . In allen Krankenanſtalten müſſen männliche und

weibliche Kranke in getrennten Räumen , in größeren Anſtalten
in getrennten Abteilungen untergebracht werden .

Für Perſonen , welche an anſteckenden Krankheiten leiden ,
ſind beſondere Abſonderungsräume in einem eigenen Gebäude

vorzuſehen .
§ 13 . Für Krankenanſtalten , in welchen chirurgiſche

Operationen in Ausſicht ſtehen , iſt ein eigenes gut beleuchtetes
Operationszimmer mit einem kleinen für Inſtrumente und

Verbandſtoffe geeigneten Aufbewahrungsraum herzuſtellen .
§ 14 . Jede Krankenanſtalt muß einen Baderaum be⸗

ſitzen .
§ 15 . In jedem größeren Spitale iſt ein geeigneter Des⸗

infektionsapparat aufzuſtellen , ſofern nicht eine Desinfektions⸗
anſtalt im Orte ſelbſt oder in deſſen Nachbarſchaft zur Ver⸗

fügung ſteht .
§ 16 . Für jede Krankenanſtalt iſt eine Leichenkammer

außerhalb des Hauptgebäudes zu erſtellen . Dieſelbe kann
mit den Abſonderungsräumen für anſteckende Krankheiten
und der Waſchküche verbunden werden .

§ 17 . Die Anlage der Aborte iſt ſo zu erſtellen , daß ſie
nicht benachteiligend auf die Luft des Krankenhauſes ein⸗
wirkt . Dabei ſind die Beſtimmungen des [ § 1 der Verord —

nung vom 27 . Juni 1874 , bezw . vom 10 . Nov . 1896 , die

Sicherung der öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit be⸗

treffend ] zu beachten .

1) Jetzt der 88 45 48 der LBO . vom 1. September 1907 .
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§ 18 . Über den Krankenſtand und die Krankenbewegung
iſt in jeder Anſtalt ein Hauptbuch zu führen , in welchem der

Nachweis über die Perſonalien der aufgenommenen Kranken ,
über die Krankheit und die ärztliche Behandlung ſowie über

Zu⸗ und Abgang enthalten iſt .

II .

Für die Beſchaffung und Einrichtung von Abſonde —
rungsräumen beim Mangel einer Krankenanſtalt — ver⸗

gleiche 8 2 Abſatz 2 der Verordnung vom 8. Dezember 1894 ,
Maßregeln gegen Diphtherie oder Scharlach betreffend — iſt
Folgendes zu beachten :

1. Das Gebäude , in welchem Räume zu dem Abſon⸗
derungszweck beſtimmt werden , ſoll , wenn möglich ,
unbewohnt und möglichſt entfernt von anderen bewohn⸗
ten Häuſern , ſowie reinlich gehalten ſein , geſunde Lage
und trockenen Untergrund haben .

Keinenfalls dürfen Kinder in dem Gebäude ſich auf⸗
halten oder zu den Krankenräumen zugelaſſen werden .

2. In Bezug auf Zahl und Größe der Räume iſt darauf
zu halten , daß jedem Krankenbett ein Raum von in
der Regel 25 cbm , keinenfalls unter 20 ebm entſpricht ,
ſowie daß eine Trennung der aufzunehmenden über

zehn Jahre alten Kranken nach Geſchlechtern durchge⸗
führt werden kann .

3. Die Räume müſſen hinlänglich beleuchtet und gut zu
lüften , in kalter Jahreszeit muß Heizungseinrichtung
vorhanden ſein .

4. Außer den Krankenräumen muß ein geeigneter Raum

zur Unterbringung von Pflegperſonal verfügbar ſein ,
ebenſo , wenn äußerſt möglich , eine Küche ( Teeküche ) .

5. Die Abortanlage darf nicht benachteiligend auf die
Krankenräume einwirken .

6. Das einfache Mobiliar hat zu beſtehen aus einem geeig⸗
neten Bett für jeden Kranken nebſt erforderlichem Weiß⸗
zeug , Waſch - und ſonſtigem Geſchirr , einem Tiſch und

mehreren Stühlen . Wenn möglich , iſt das eigene Bett
des Erkrankten mitzubringen und fortzubenützen .
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Kann die Koſt nicht im Hauſe beſchafft werden , ſo iſt
die Verköſtigung auf andere zweckentſprechende Weiſe
ſicher zu ſtellen .

„ Der Zutritt zu den Krankenräumen iſt auf das not⸗

wendigſte zu beſchränken .
„ Für geordnete Pflege der Erkrankten iſt durch Ein⸗

ſtellung geübten und erfahrenen Krankenwartperſonals
ſofort Sorge zu tragen .
Ehe die Räumlichkeiten wieder in andere Benützung
genommen werden , ſind dieſelben vorſchriftsmäßig
gründlich zu desinfizieren .

III .

In Bezug auf die Beſchaffenheit und Einrichtung der
Betrieb einer Privat - ⸗Entbindungsanſtalt be⸗

ſtimmten Räumlichkeiten gelten noch folgende beſondere Be⸗

ſtimmungen :
5 Die zur Aufnahme von Wöchnerinnen beſtimmten

Zimmer ſollen nicht zu ebener Erde ( im erſten Stock ) ,
ſondern mindeſtens eine Treppe hoch liegen , von den

übrigen Wohnzimmern des Hauſes möglichſt getrennt
und abgeſchloſſen ſein .

Jedes zur Aufnahme von Wöchnerinnen beſtimmte
Zimmer ſoll mindeſtens eine Höhe von 3,5 m und für
das Bett einen Luftraum von mindeſtens 40 ebm haben .

In beſtehenden Häuſern kann auf eine Höhe von
3 m herabgegangen werden .

Der Boden des Zimmers muß gut gearbeitet ſein , und

darf keine Lücken und Vertiefungen aufweiſen .
Die Zimmer müſſen vor dem Eindringen der Küchen⸗

gerüche oder anderer übelriechenden Ausdünſtungen ,
auch vom Abtritt her , geſchützt ſein .

Im gleichen Hauſe darf kein mit Lärmen oder läſtigen
Ausdünſtungen verbundener Betrieb ſtattfinden .

Für jede Wöchnerin muß ein gut eingerichtetes Bett ,
ſowie das nötige Weißzeug vorhanden ſein .

„ Zur Reinhaltung des Bettes während der Niederkunſt
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und dem Wochenbette müſſen jeweils neue waſſerdichte
Unterlagen vorhanden ſein .

Das Zimmer muß heizbar und mit dem nötigen Mobiliar

verſehen ſein .
Außerdem müſſen vorhanden ſein :

a) eine mit Glaseinſatz verſehene reine Einlaufſpritze
mit mehreren Mutterröhren , ſo daß für jede Ge⸗
bärende eine beſondere Mutterröhre zur Ver⸗

fügung ſteht ,
b) eine zweckmäßige leicht reinzuhaltende Bettſchüſſel,
c) ein Vorrat von 200 gr 94 prozentigem Carbol ,
d) 500 gr Verbandwatte in Originalpäckchen zu 25 gr ,
e) neue Badewannen .

Durch vorheriges Übereinkommen muß für Sicherung
des nötigen Beiſtands geſorgt ſein , nämlich :
a) einer geprüften Hebamme ( wenn nicht eine Hebamme

ſelbſt Unternehmerin iſt ),
b) eines approbierten Arztes für den beſonderen Be⸗

darfsfall .

IV .

Bei Privat⸗Irrenanſtalten ſind noch folgende Be⸗

dingungen zu erfüllen :
1 Die Aufnahme von Geiſteskranken oder Geiſtes⸗

ſchwachen darf nur unter Einhaltung des in § 1 der

landesherrlichen Verordnung vom 3. Oktober 1895
( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt 1895 Seite 367 ) vor⸗
geſchriebenen Verfahrens erfolgen . Von jeder Auf⸗
nahme eines Geiſteskranken oder Geiſtesſchwachen in
die Anſtalt , ſowie von jedem Abgang eines ſolchen aus
der Anſtalt iſt die in §S7 der erwähnten Verordnung
vorgeſchriebene Anzeige zu erſtatten .

Für jeden Kranken müſſen Perſonalakten mit fort⸗
laufender Krankengeſchichte geführt werden .

Das unter J. § 18 verlangte Hauptbuch iſt derart zu
führen , daß am 1. Januar jedes Kalenderjahrs der

Beſtand — jedes Geſchlecht getrennt — in der Art

aufzunehmen iſt , daß der am längſten in der Anſtalt

9
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Befindliche mit Nr . 1 anfängt . An den Beſtand reihen
ſich in fortlaufender Ziffer die im Laufe des Jahrs
neu aufgenommenen Perſonen . Mit Ablauf des Jahrs
wird die Reihe geſchloſſen .

Die Kranken ſind nach folgender Einteilung einzu⸗
tragen :
a) Fortlaufende Nummer ,
b) Vor - und Zuname des Kranken ,
c) Stand oder Gewerbe ,

— bei Mädchen , die nur im Hauſe der Eltern
waren , und bei Unmündigen Stand des Vaters , —

d) Jahr und Tag der Geburt ,
e) Religion ,
) letzter Aufenthalt )
g) Tag der Aufnahme , 15
h) durch wen die Aufnahme veranlaßt iſt , ö

i) Bezeichnung der Form der Kranhheit,
k) Tag der Entmündigung ,
) Angabe des Vormunds oder Pflegers ,

m) Tag des Abgangs und Angabe , ob geheilt , gebeſſert ,
ungeheilt , geſtorben . In letzterem Falle die letzte
Krankheit oder ſonſtige Todesurſache ,

n) Bemerkungen .
lußerdem iſt eine Zugangs⸗ und Abgangsliſte zu führen .

Die Zugangsliſte hat zu enthalten :
a) Fortlaufende Nummer ,
b) Vor⸗ und Zuname des Kranken ,
0) Jahr und Tag der Geburt ,
d) Aufnahmetag
e) Nummer des Hauptbuchs .

Die Abgangsliſte hat zu enthalten :
a) Fortlaufende Nummer ,
b) Vor⸗ und Zuname des Kranken ,
e) Jahr und Tag der Geburt ,
d) Aufnahmetag ,
e) Abgangstag ,
4) Angabe , ob geheilt , gebeſſert , ungeheilt , geſtorben ,
g) Nummer des Hauptbuchs .
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4. Als techniſche Leiter der Anſtalt und als Stellvertreter
derſelben dürfen nur pſychiatriſch gebildete Arzte , welche
praktiſche Tätigkeit in einer deutſchen öffentlichen Irren⸗

anſtalt nachzuweiſen vermögen , beſtellt werden .
5. Die Größe des Luftraums in den Schlafzimmern der⸗

jenigen Kranken , welche Tagräume benützen , darf für
Kopf und Bett nicht unter 25 ebm betragen ; bei Kran⸗
ken unter vierzehn Jahren genügen 15 cbm .

6. Für diejenigen Kranken , welche keine Tagräume be⸗

nützen können , muß auf Kopf und Bett ein Luftraum
von mindeſtens 35 cbm , bei Perſonen unter vierzehn
Jahren von mindeſtens 25 ebm kommen .

Wirtſchaften .

3 . Zirkular des Preußiſchen Miniſteriums des

Innern vom 26 . Auguſt 1886 .
( Faſſung vom 1. März 1890 . )

§ 1. Gaſt⸗ und Schanhwirtſchaften dürfen ſowohl in
den Städten , wie auch auf dem platten Lande nur auf ſolchen
Grundſtücken errichtet werden , welche an öffentlichen Wegen
belegen ſind und einen Zugang zu den letzteren haben . In
Städten iſt die Errichtung von Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften
an unbefeſtigten und unbeleuchteten Straßen oder Straßen⸗
teilen nicht zu geſtatten . Die Errichtung von Gaſt⸗ und

Schankwirtſchaften iſt ferner ausgeſchloſſen : in Häuſern , welche
Schlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht ſind , bezw . in welchen
der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauensperſonen
wohnen oder verkehren , in Räumlichkeiten , welche dem Be⸗
ſitzer oder dritten Perſonen zu Wohn - oder Wirtſchafts⸗
zwecken dienen , oder in welchen noch andere fremdartige Ge⸗
werbe betrieben werden , in unmittelbarer Nähe von Kirchen ,
Pfarrhäuſern , Unterrichts - und Krankenanſtalten .

§ 2. Die Gebäude , in welchen Gaſt - und Schankwirt⸗
ſchaften eingerichtet werden ſollen , müſſen feuerſichere Be⸗

dachung haben . Der Zugang zu den für dieſelben beſtimmten
Räumen muß ein gefahrloſer und bequemer ſein , insbeſondere
iſt darauf zu achten , daß etwaige Treppen genügend breit ,

nicht zu ſteil , mit einem feſten Geländer verſehen und daß die
Zugänge zu den Treppen von außen her nicht ſchmäler ſind
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als die Treppenläufe ſelbſt . Die Türen zu den Gaſt⸗ und
Schanklokalen müſſen eine entſprechende Breite haben und
nach außen aufſchlagen .

§ 3. In Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften müſſen die Gaſt⸗
zimmer , in erſteren auch die Schlafräume , durchaus trocken ,
mit gedielten Fußböden , ſowie mit verſchließbaren Türen
und mit gutſchließenden , zum Offnen eingerichteten Fenſtern ,
welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und Licht un⸗
mittelbar von der Straße oder vom Hofe aus geſtatten und
ſoweit nötig , mit ſonſtigen zur Herſtellung eines genügenden
Luftwechſels erforderlichen Einrichtungen verſehen und über⸗

haupt ihrer ganzen Anlage nach ſo beſchaffen ſein , daß ſie die

menſchliche Geſundheit in keiner Weiſe gefährden . An den
in dieſen Zimmern vorhandenen Ofen dürfen Verſchlußvor⸗
richtungen , welche den Abzug des Rauchs nach dem Schorn —
ſteine zu verhindern geeignet ſind , als Klappen , Schieber oder

dergleichen nicht vorhanden ſein . Sämtliche Räumlichkeiten
ſind mit den erforderlichen Ausſtattungsgegenſtänden zu ver⸗
ſehen . Kellergeſchoſſe dürfen als Schlafräume für Gäſte über⸗

haupt nicht , als Schanklokale aber nur unter den Bedingungen
benutzt werden , daß die bezüglichen Räume gegen das Ein⸗

dringen und Aufſteigen der Erdfeuchtigkeit geſchützt , und daß
die Fußböden nicht tiefer als einen Meter unter dem um⸗

gebenden Erdboden belegen ſind . Bei ungleicher Höhenlage
des umgebenden Erdbodens iſt die Tiefenbemeſſung von einem
Meter im Durchſchnitt vorzunehmen . Die Gaſt⸗ und Frem⸗
denzimmer müſſen ferner allen Anforderungen entſprechen ,
welche durch die an den betreffenden Orten geltenden bau⸗

polizeilichen Vorſchriften an ſolche Räume geſtellt werden .

§ 4. In jeder Gaſt⸗ und Schankwirtſchaft muß ſich ein

Zimmer von mindeſtens 25 qm Bodenfläche zum gemeinſchaft⸗
lichen Aufenthalte der Gäſte befinden und es müſſen ferner
in jeder Gaſtwirtſchaft mindeſtens 3 wohleingerichtete Schlaf⸗
zimmer für Fremde vorhanden ſein . Für ſämtliche Gaſt⸗
und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von mindeſtens
2,80 merfordert . Für die Schlafzimmer ſind mindeſtens 3 qm
Bodenfläche und 12 ebm Luftraum auf jeden einzelnen Gaſt
zu rechnen . Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften dürfen nur auf ſolchen
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Grundſtücken errichtet werden , welche entweder an eine öffent⸗

liche Waſſerleitung angeſchloſſen ſind , oder einen eigenen
Brunnen mit völlig ausreichender Waſſermenge haben .

§ 5. Bei jeder Gaſt⸗ und Schankwirtſchaft muß die

nötige Anzahl mit den erforderlichen Einrichtungen für Ab⸗

fluß und Luftreinigung verſehener Piſſoirs und Abtritte vor⸗

handen ſein , zu welchen der Zugang nicht durch Wohn - oder

Wirtſchaftsräume , noch über die Straße führen und niemals

behindert ſein darf . Dieſe Bedürfnisanſtalten dürfen keinen

unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben , und ihre

Einrichtung muß eine derartige ſein , daß eine Verunreinigung
der Luft in den Gaſtzimmern ausgeſchloſſen iſt . Im übrigen
kommen hinſichtlich der Entleerung , Reinhaltung ꝛc. derſelben
die in dieſer Beziehung an dem betr . Orte beſtehenden po⸗

lizeilichen Vorſchriften zur Anwendung .

m. Schulhausbaulichkeiten
( und Rathäuſer ) .

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz , des

Kultus und Unterrichts vom 14 . November 1898 ,

die Schulhausbaulichkeiten betreffend .
( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 515. )

Zum Vollzug der 88 87 , 42 , 45 und 110 Ziffer 4 des Ge⸗

ſetzes über den Elementarunterricht vom 13 . Mai 1892 wird

unter Aufhebung der Miniſterialverordnung vom 17 . Oktober

1884 — Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr . XLII Seite 447

— verordnet , was folgt :

J. Volksſchulgebäude .

Lage und Einrichtung im allgemeinen .

§ 1. 1. Bei der Wahl des Bauplatzes für ein

Schulgebäude iſt möglichſt auf eine freie , ruhige , geſunde ,
namentlich trockene und leicht zugängliche Lage Bedacht zu

nehmen .
2. Der Platz ſoll zugleich Raum bieten zur Bewegung

der Kinder im Freien während der Zwiſchenpauſen , zur An⸗

lage eines entſprechenden Turnplatzes und , wenn in dem
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